


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 16/5

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 14 07. 1973 Es gilt die BauNVO 1968

1. Art der baulichen Nutzung

Die gemäß § 3 (3) der BauNVO von 1968 vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 (4) der-
selben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Gemäß § 3 (4) der BauNVO von 1968 sind nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen 
zulässig.

Nebenanlagen sind nur innerhalb der durch Baugrenzen eingefaßten überbaubaren Flächen zu-
lässig.

2. Baugestaltung

Gemäß der 3. Verordnung zur Änderung der 1. Verordnung zur Durchführung des Bundesbau-
gesetzes vom 21.04.1970 werden folgende Festsetzungen über die äußere Gestaltung der bau-
lichen Anlagen und die Außenanlagen Bestandteil des Bebauungsplanes.

a) Außenwände

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau oder Verblendbauweise auszuführen. Sich dem 
Bau einordnende andersartige Fassadenteile sind zugelassen.

b) Garagen

Die vorgesehene Garagengruppe ist einheitlich zu gestalten, mit Flachdach zu versehen und 
gemeinsam zu errichten.

c) Außenanlagen

Die im Plan als "nicht überbaubare Fläche (Vorgarten)" festgelegten Flächen sind zu den 
Wohnwegen hin nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. Einfriedigungen innerhalb der 
Vorgärten sind nicht erlaubt.

Die Einfriedigungen der Hausgärten sollen durch max. 1,0 m hohe Maschendrahtzäune vorge-
nommen werden.

Zur Abschirmung von Gartenhöfen sind Einfriedigungen bis zu 1,80 m Höhe in Material, Aus-
führung und Höhe einheitlich zugelassen.




